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Bericht des Menschenrechtsausschusses (Resolution Fragen, jiJr deren Behtmdlung keine Vo1'lJllSdokwnent-
2200 A (XXI)140 tion angefordert wrmJe 

Bericht des GeneraIsekretii iIber den Freiwilligen Fonds Die Menschenrechte und extreme Armut (Resolution 
der Vereinten Nationen fIIr Opfer der Folter (Resolution 49/179) 
361151) 

Bericht des Ausschusses gegen Folter (Resolution 
39146) Bericht des Generalsekretär iIber den Stand der 
Konvention gegen Folter und nndere grausame, un
JIleDllChliche oder erniedrigende Behandbmg oder Strafe 
(Resolution 49/177) 

b) Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer A:nsIJlze 
zur besseren Gewilhrlsistung der effektiven AuslJbung 
der Menschenrechte rmd GI'IDI4freiheite 

Dokumentotion 

Bericht des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen 
fIIr Menschenrechte (Resolution 48/141)140 

Mitteilung des Generalsekretll zur Übermittlung des 
Berichts des Generaldirektors der Organisation der 
Vereinten Nationen fIIr Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur Ober das Jahr der Toleranz (Resolution 49/213) 

Bericht des Generalsekretll Ober den Ausbau der 
ÖffuntIicbkeilsarlleit auf dem Gebiet der Menschenrech
te (Resolution 49/187) 

Bericht des Generalsekretär iIber regionale Vorkehrun
gen zur FlIrderung und zum Schutz der Menschenrechte 
(Resolution 49/189) 

Bericht des Generalsekretll Ober die Frage des Ver
schwindenlassens von Personen (Resolution 49/193) 

Andere Ansätze sowie Mittel und Wege innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen zur besseren Gewähr
leistung der effektiven AusiIbung der Menschenrechle 
und Grundfreiheiten (Resolution 49/186) 

c) Menschenrechtasituationen rmd Berichte der Sonderbe
richterstatter rmd Sonderbemiftragten 

d) U11(assende Verwirklichung der ErldIJrung rmd des 
Aktionsprogramms von WIen rmd dJesbezilgliche An
schl~ 

Dokumenlation 

Bericht des Generalsekretll (Resolution 48/121) 

49/460. Beriebt des Wh1sehafts.. UDd SozIalraIs 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 nahm die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Aus
schusses'" Kenntnis von den Kapiteln 1, m (Abschnitt B). V 
(Abschnitte B. D bis H und K). IX, XlY, XV und XV11 des 
Berichts des Wirtschafts- und SoziaIrats'41. 

14' 0jJIzJe1Jes ProtoIaJ1l der Genenzlvmmnmlun N~ 
2bgung, JJeiItJgß 3 (Al49l3lRev.l.). 

6. Beschlilss" aufgrund der &rlehte des FiJnften Aussehusses 

49/405. FInanzIenmg der BeobaebtermJsslon der Verein- 49/413. FiDanzIenmg der Beobaebtertrnppe der Verefnten 
ten Nationen In m Salvador Nationen fIIr die 'lrnppenenlf!eddnng 

Auf ihrer 31. P1enarsitzungam 14. Oktober 1994. aufEmp
fehlung des FlInften Ausschusses 142, nach Behandlung des 
Berichts des Generalsekretll Ober die Finanzierung der Be
obachtermission der Vereinten Nationen in m Salvador143 und 
des damit zusammenhängenden Berichts des Beratenden Aus
sclnmes fIIr VerwaItongs- und Haushaltsfmgen144 und mit dem 
AII8druck ihrer Besorgnis darUber, daß seit 1. De7Jm!ber 1993 
keine HaushaltsvoDzugsberichte fIIr den Einsatz vorliegen, 

a) ermlIchtigtedie Generalversammlung den Generalsekre
tär, fIIr den Einsatz der Beobachtermission bis zum 30. No
vember 1994 Vmpflichfmlgen in Höhe von 5.643.700 US-Dol
lar brutto (5.040.800 Dollar netto) einzugehen; 

b) ersuchte die Generalversammlung den Generalsekretär, 
einen HBmzhaltsvol1zugsbericht fIIr den Zeitraum vom 1. De
zember 1993 bis 31. Mai 1994 vor.rulegen und bis zum 10. No
vember 1994 dem llrsuehen des Beratenden Anssclmsses in 
Ziffer 14 seines Berichts nachzukommen, um ihr eine einge
hende Prfifung des Haushalts des Ein!!l!t?ffl zu ermöglichen. 

'0 A1491S03. ZIfI'er 6. 
'0 A14&'8421AddI umlKmr.I. 
'44 A149/458. 

Auf ihrer 82. Plenarsitzuog am 8. De7Jm!ber 1994 ermlIch
tigte die Generalversammlung den Generalaekretär auf Emp
fehlung des Flinften Ausschusses'''. fIIr den Zeitraum vom 
1. bis 31. De7Jm!ber 1994 fIIr den Einsatz der Beohachter
truppe der Vereinten Nationen fIIr die 1iuppenentflechtong 
Vetpflichfmlgen in Höhe von 2.678.000 US-Dollar brutto 
(2.594.000 Dollar netto) einzugehen. 

49/414. Flna'Rlel nng der Seb,,"" uppe der Vaelnten Na
tionen 

Auf ihrer 82. P1enarsitzuog am 8. Dezember 1994 ermlIch
tigte die Generalversammlung den Generalaekretär aufEmp
fehlung des FlInften Ausschusses .. •• fIIr den Zeitraum vom 
1. bis 31. Dezember 1994 fIIr den EinsaIz der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen Vetpflichtungen in Höhe von 140 Mil
lionen US-Dollar brutto (138.778.800 Dollar netto) ein
zugehen. 

, .. A149nS5, ZIfI'er 6. 
,.. A149n56, ZIfI'er 6. 



4111415. FbnmzIenmg der Operation der Vereinten Natfo. 
nen In SomaHa n 

Auf ibrer 82. PleIllllSitzung am 8. Dezember 1994 ermäch
tigte die Generalversammlung den Generalsekretllr auf Bmp
feblung des FIInften An SSCbu ...... '41. für die Aufrechterhaltung 
der Operation der Vereinten Nationen in Somalia n wlIbrend 
des Zeitraums vom 1. November bis 31. Dezember 1994 
Verpflichtungen in Höhe von 105580.700 US-Dollar brutto 
(104.078.200 Dollar netto) einzngehen. 

4!1/46L 'Oherprlifimg der mllIIllIlstndi.en und flnanzleDen 
EffIzIenz der Vereinten Nationen 

Auf ibrer !lS. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 stellte 
die Generalversammlung auf Bm.pfebIung des FIInften Aus
sen ...... '48 die Bebandbmg des Thgesordnungspunktes 105 mit 
dem Titel "Öberpri1fung der administrativen und finonzielleo 
Effizienz der Vereinten Nationen" bis ZU ibrer wiederaufge
nommenen nennundvierzigsten Thgung zurIIck. 

4111462. Zu ''''''1111111'''' J)pk1l1l ....... ergrifl'am Maßnahmen 

Auf ibrer 9S. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 stellte 
die Generalversammlung auf Bm.pfebIung des FIInften Aus
schusses'" die Behandlung der folgenden Dokumente bis ZU 

ibrer wiederaufgenommenen neunundvierzigsten Thgung 
zurOck: 

a) Bericht des GeneraIsekretll Ober Rechtspflege- und 
Verfahrensmec!umismen für die ordnungsgemäße Verwaltung 
der Ressourcen und Fonds der Vereinten Nationeo"'; 

b) Mittellung des Oeoeralsekretllrs ZOi ObermittIung des 
Berichts der Gr.meinsameo Inspektionsgruppe mit dem Titei 
"Geblludeverwaltong im System der Vereinten Nationeo""o; 

c) Mittellung des GeneraIsekretll ZOi Obermittlung des 
Berichts der Gemeinsamen InspektIonsgruppe mit dem Titel 
"Persona1hewegongen und Verzögerungen bei der Steileo
b eselznng (der Einsparungsfaktor aufgrund verzögerter 
Stellenbesetznng)""'; 

d) Bericht des GeneralsekretlIOber die Verwendung von 
Ruhestandsbediensteten im Sekretariat der Vereinten Na
tionenw; 

e) Bericht des GeneralsekretlI Ober die Reform der inter
neo Rechtspflege im Sekretariat der Vereinten NationenU3

; 

f) Bericht des Oeoeralsekretllrs Ober die Modalitllten und 
Kosten der Peraonalvertretung aeitl992""; 

g) Erster Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal
tungs- und Haushaltsfragen Ober den ProgrammMIIsbaIt für 
den Zweijabreszeitramn 1994-1995 .... ; 

'" A/49nS7._6. 
... A/49/82O, _14. 
, .. A/49/98 und Korr. und Add.1 und 2. 
... A/49fj(J). 
'" A/491564. 
"'Nochnlcbt_ 
'" .1\1C.5149/13. 
'" 0jfIdeu.. Proto/uJU der C1en8mIversamm/ Nl1U1lU1ltMerzJgste 
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h) Bericht des Oeoeralsekretllrs Ober die Überprilfnng der 
Reise- und anderen Koatenerstattungen für Bedienstete der 
Vereinten Nationenw; 

i) Bericht des GeneraIsekretll Ober die Vet6ffent1i
chungspolitik der Vereinten Nationen"'; 

j) Bericht des GeneraIsekretll Ober BltioriIumlichkeiten 
in Genf"'; 

k) Bericht des GeneraIsekretll Ober revidierte Voran
schlfige für die Konferenzdienste in WIen""; 

I) Bericht des Generalsekretllrs Ober die Persona!abgabe 
und den Steuerausgleichsfonds .... ; 

m) Bericht des GeneraIsekretll Ober Verfahren und Nor
men für die Schaflimg. Streichung. Neueinatnfnng. Umwand
lung und Ver1egnng von Dienstposten ... ; 

n) Bericht des GeneraIsekretll Ober Sonderbeanftrag 
Abgesandte und IIlmliche Positionen"'; 

0) Bericht des GeneralsekretlI Ober das Fermneidesystem 
der Vereinten Nationen""; 

p) Mitteilung des Oeoeralsekretllrs Ober die Bescblifti
gongsbedingungen und Zu1agen für Am.tstdlger. bei denen es 
sich nicht um Sekretariatsbed handelt PemIionsplan für 
die Mitglieder des Internationalen Gerichtshofs'"'; 

q) Mittellung des Oeoeralsekretllrs Ober die BeschIifti
gongsbedingungen und Zu1agen der Mitglieder des interna
tionalen Gerichts ZOi Verfolgnng der Verantwortlichen für die 
seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Ingoslawien 
be~en schweren Verstöße gegen das bumanitllre Völker
recht' ; 

r) Bericht des Generalsekretllrs Ober die Fmanzierung der 
Beobachtennission der Vereinten Nationen für Jmk und 
Kuwait' .. ; 

s) Bericht des GeneralsekretlI Ober die Finanzierung und 
Uquidaton der Obergangsbeh!lrde der Vereinten Nationen in 
Kambodscha"'; 

t) Bericht des Generalsekretllrs Ober die mufassende Be
wertung aller Aspekte der Verwaltung und des Managements 
der ÜbCrgangsbehtlrde der Vereinten Nationen in Kambod
scha""; 

u) Bericht des GeneralsekretlI Ober die Finanzierung des 
Internationalen Gerichts ZOi Verfolgnng der Verantwortlichen 

'" .1\1C.5148/83. 
'" AlC.SJ48/l0. 
'" A1C.!J148/29. 
'" A/c.5I49f1.4. 
'" A/481'J32. 
• .. A/49/339 und Korr.l. 
.61 A/c.5I4915O • 
'" A/c.5I49f211. 
'" A/C.sJ49/B. 
." AlC.sJ49/lI. 
'" A/49J863. 
'" A/49n14undKorr.1 und2undAdd.l. 



406 General; 

fiIr die seit 1991 im Hobei1sgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
began_ schweren Verstöße gegen das lmmanit1ln:l Völker· 
recht1W1; 

v) Bericht des Generalsekrelllrs tIber die Fmanzlenmg der 
Militärischen Verbindungsgruppe der Vereinten Nationen in 
Kam.bodscbal68

; 

w) Bericht des Generalsekrelllrs llber die Finanzienmg der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in m SalvadOt"". 

49/463. Zweljahres-Arbeifsprogramm des FIlnfbm Aus
schusses fiIr den ZeItraum 1995-1!196 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 blIIlgte 
die Generalversammlung auf Empfehlung des FlInften Aus
schusses"', in Öbereinstilnmung mit Ziffer 6 ihrer Resnlndun 
461220 vom 20. Dezember 1991 das in der AuIage zu diesem 
Beschluß enthaltene Zweijabres-Atbei1Bptogtamm des FIlnften 
Ausschusses fiIr den Zeitraum 1995-1996. 

ANLAGE 

Zweljahres-Arbeitsprogramm des FIlnfbm A" •• "", 
fiIr den ZeItnmm 1995-l9!I6 

A. ArbeItsprogramm ftlr 1995 

1. Fmanzberichte und geprIIfte Rechnungaabschillsse sowie 
Berichte des Rates der Rec1mungsprllfer 

2. Überpriifung der administrativen und finanzielhm Effi· 
zienz der Vereinten Nationen 

3. Prognunmballsba!tsplan fiIr den Zweijalneszeitnwm 
1994-1995 

4. Entwurf des ProgrammIuIusba fiIr den Zwei· 
jabreszeitraum 1996-1997'" 

5. Verbesserung der Finanzlage der Vcaeinten Nationen 

6. Gemeinsame Inspektionsgruppe 

7. Konferenzplanung 

8. Beitragstabelle fiIr die Aufteilung der Ausgabenlast der 
Vereinten Nationen 

9. Gemeinsames System der Vereinten Nationen 

10. Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Ver
einten Nationen 

'" AlC.S/49/42. 
'" Al49/S2J. 
'" Al491S18 und Add.l. 
'''' Der Ausschuß wfnI1IIIIer diesem Ptmkt ckm I!mwurf des l'\ogJauun

bausbaIIspIaos flIrckm Cl"""'''''''",'' Rat flIr das PeosIuus = der_ 
Nationen behandeln 

11. VerwaI1ungs- und bavsbal!stoolmische Aspekte der Finan· 
zlenmg der Friedenssicherungseinsl!tz der Vereinten 
Nationen 

12. BerIcht des Wirtschafts. und SozIaIrats 

13. Bmemmngen zur Besetzung freiwerdender Sitze in Ne
benmganen und SODBtige Bmemmngen 

14. Finanzienmg des Internationalen Gerichts zur Verfolgung 
der Verantwortliche fiIr die seit 1991 im Hoheitsgebiet 
des ehemaIlgen Jugoslawien begangenen schweren Ver· 
stöBe gegen das hnmani.tlIre Völkerrecht 

B. ArWitsprogrammftlr 1996 

1. FinanzbericItte und geprIIfte Rechnungsabschlilsse sowie 
Berichte des Rates der RechnungsprIIfe 

2. 'Obeqnilflmg der administrativen und finnnzlellen Effi· 
zIenz der Vereinten Nationen 

3. Progrmnmhausbaltsplan fiIr den ZwelJabreszeitraum 
1994-1995 

4. l'mjjlai!Iii'l,lanung 

5. Vet~ e JJenJng der Finanzlage der Vereinten Nationen 

6. PrOjji8i111uh8!JshaUsplan fiIr den Zweijabreszeitraum 
1996-1997 

7. Verwaltungs- und Haushaltskoordinienmg der Vereinten 
Nationen mit den Sonderorganisationen und der Internn· 
lionaleD Atomenergie-Orgon 

8. ICoDferenzplammg 

9. BelIragSlaheIIe fiIr die Aufteilung der Ausgaben1nst der 
V.einten Nationen 

10. Perscmainumagem 

11. Gemefnsames System der Vereinten Nationen 

12. Penslonssystem der Vereinten Nationen 

13. FinanzIenmg der Friedenssichenmgseinsätze der Ver· 
einten Nationen 

14. BerIcht des Wirtschafts. und SozIaIrats 

15. Bmemmngen zur Besetzung freiwerdender Sitze in 
Nebenorgsnen und andere Emcamungen 

49/464. Programmplammg 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 stellte 
die OeneraIversammlung auf Empfehlung des FIInften Aus
schnss sm die Behandlung des 'IlIgesordnungspunktes 108 mit 
dem 11tel "Prognunmplanung" bis ZU ihrer wiederaufgenom.. 
menen neunundvierzigsten 'IlIgnng znrOck. 

m A/491819,ZUfer7. 



IX. l!esrb_ 

49/4liS. Verwaltuogs.. und BanshglWkoordiolenmg der 
Vexelnten Nationen mit den Sonderorganlsatl'lnen 
und der Internationalen Atomenergle-Orgqnisa
tion 

Auf ihrer 95. PIenarsi1zung am 23. Pezember 1994 nahm die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Fßnften Aus
schusses'" Kenntnis von dem statistischen Bericht des Ver
waltungsausschusses fIIr Koordinierung über die Haushalts
und Finanzlage der Organiaationen des Systems der Vereinten 
Nntionenl'13. 

49/466. FinanzIenmg der MIssIon der Vexelnlen Nationen 
fBr das Referendum In Westsahara 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 auf 
Empfehlung des Fi!nften Ausschusses''', nach Behandlung des 
Berichts des Generalsekretlirs über die Finanzierung der 
Mission der Vereinten Nntionen fIIr daa Referendum in 
Westsaharal'ß und des damit znsmnmenhllngenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses fIIr Verwaltungs- und Haushalts
fragen''', unter Hinweis auf ihre Reaolution 48J2S0 B vom 
23. Juni 1994 und bis zu ihrer ÜberprOfung der akh.alisierten 
Berichte des Generalsekretli und des Beratenden Ausschusses 
über die Finanzierung der Mission, 

a) beschloß die Generalveraammlung, auf dem Sonder
konto der Mission der Vereinten Nntionen fIIr daa Referendum 
in Westsahara fIIr den am 30. November 1994 endenden 
Zeitraum den zusätzlichen Betrag von 2.670.350 US-Dollar 
brutto (7.850 Dollar Nettokredit) beleitzustellen; 

b) beschloß die GeneralveraammlImg außeIdem, daß in! 
Einklang mit ihrer Reaolution 973 (X) vom 15. Dezember 
1995 daa jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten in! Steuer
ausgleichsfonds aus den veranschlagten zusätzlichen Ein
nahmen aus der PersonaIabgabe in Höhe von 2.678.200 Dollar, 
die fIIr den am 30. November 1994 endenden Zeitraum 
gebilligt werden sind, auf die anteiligen Bei1riIge der Mitglied
staaten nach Buchstabe a) anzurechnen ist; 

c) ermlIchtigtedieGeneralversammbmg den Genera1sekre
tär, fIIr die Aufrechterhaltung der Mission wllhreod des 
Zeitraums vom 1. Dezember 1994 bis 31. Januar 1995 Ver
pflichtungen in Höhe von 6,4 Mi11ionen Dollar brutto 
(5.937.400 Dollar netto) einzugehen; 

d) ermächtigte die Generalversammlung den Genemlsekre
tär außeIdem, VOlbehaltlich des Beschlusses des Sicherheitsrats 
über die EntsendImg des fIIr die Beschleunigong der T1ltigkeit 
der Identifizierungs1mmmission erfOIderIichen Personals sowie 
der ÜberprlIfung durch den Beratenden Ausschuß fIIr den 
Monat Januar 1995 ausnahmsweise Verpflichtungen von 
zusätzlich 2,2 Mi11ionen Dollar einzugehen; 

e) beschloß die Generalveraammlung ferner, diese Frage 
auf ihrer wiederaufgenommenen neonundvieIzigsten Thgung 
in! Febiuar 1995 zu pIilfen; 

'" N49m9.ZlffecS. 
'" N49/S88. 
tU A/49JB08, Ziffer 6. 
". N49/SS9. 
". N49ml. 

J) billigte die GenemIveraammlung ausnahmsweise die in 
der Anlage zu diesem Beschluß enthaltenen Sonderregelungen 
fIIr die Mission betreffend die AnweodImg des Artikels IV der 
FinanzOidnImg der Vereinten Nntionen, wonach MittelbewiI
ligongen, die ZU! BegleichImg von Vetpflichtungen gegenüber 
Regierungen, die Kontingente undIoder logistische Unterstilt
zung fIIr die Mission ZU! Verl'iIgung stellen, über den in den 
Artikeln 4.3 und 4.4 der FinanzOIdnung vorgesehenen Zeit
mum weitergelten. 

ANLAGE 

Sonderregelnngen betreffend die Anwendnng des 
ArtlkeIs IV der FInanzoI dmmg der Vereinten Nationen 

1. Am Ende des in Artikel 4.3 der F'manzOIdnung VOl
gesehenen Zwölfmonatszeitraums werden alle nicht abgewik
kelten Verpflichtungen der jeweiligen Finanzperiode in bezug 
auf Lieferungen und Leistungen der Regierungen, fIIr die 
FOIderungen eingegangen sind oder fIIr die feste Erstattungs
sätze gelten, den Verbindlichkeiten zugefilbrt; diese Verbind
lichkeiten werden auf dem Sonderkonto fIIr die Mission der 
Vereinten Nntionen fIIr daa Referendum in Westsahara 
veIbocht, bis die Zablung erfolgt ist. 

2. Alle sonstigen nicht abgewickelten Verpflichtungen der 
jeweiligen F'manzperiode gegenüber Regierungen aus Liefe
rungen und Leistungen sowie andere Vetpflichtungen gegen
über Regierungen, fIIr die die entsprechenden Forderungen 
noch nicht eingegangen aind, gelten nach dem Ende des in 
Artikel 4.3 der FinanzOIdnung vorgesehenen Zwölfmooats
zeitraum fIIr einen zuslitzlichen Zeitmum von vier Jahren 
weiter; 

3. Wlihreod dieses Vierjabreszeitmums eingegangene 
FOlderimgen werden gegebenenfalls wie in Ziffer 1 VOl
gesehen behandelt; 

4. Am Ende des znsli!zlic1ten Vierjabreszeitraums werden 
alle nicht abgewickelten Verpflichtungen annulliert, Imd der 
dann noch verbleibende Restbetmg etwaiger dafIIr verl'ilgbar 
gehaltener Mittelbewilligungen verflllil 

49/467. FinanzIenmg der Operation der Vereinten Natio
nen In Mosambik 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994, auf 
EmpfehlImg des Fßnften Ausschussesl71

, unter Hinweis auf 
ihre Resolution 48/240 B vom 29. Juli 1994 und bis zu ihrer 
Überprilfung der Berichte des GeneralsekretllIs'" und des 
Berstenden Ausschusses fIIr Verwaltungs- Imd Haushalts
fragenl1'> über die F'manzierung der Operation der Vereinten 
Nntionen in Mosmnbik, 

a) ermIIchtigtedie GenemIveraammlung den Genera1sekre
tär, zusl!tzlich zu dem Bettag von 2S Milllooen Dollar, fIIr den 
die Generalveraammluog in ihrer Resolution 48J240 B bereits 
eine Ausgabeermllchtigong erteilt hat, mit VOlheriger Zu-

111 N49/817,ZIfli:r6. 
". N49/649 und Add.l. 

". N49/849. 
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stimnnmg des Beratenden AUBSChusses fiIr die Liquidation der 
Operation fiIr den Zeitraum vom 16. November 1994 bis 
31. Januar 1995 Verpflichtungen bis zu einem Betrag von 
25.416.300 US-Dollar brutto (24.656.500 Dollar netto) 
einzugehen; 

b) ersuchte die Generalversammlung den Beratenden Aus
schuß, so bald wie möglich, spätestens jedoch bis zum 
15. Januar 1995, einen schriftlichen Bericht lIber die in dem 
Bericht des Generalsekretärs enthaltenen rmdierten Kosten
V01'IIIISChlIIg fiIr die Liquidationsphase vorzulegen, damit sie 
vor dem 31. Januar 1995 einen Beschluß lIber die Veranlagung 
des Betrages fassen kann, fiIr den in Buchstabe a) eine 
Ausgabeermlichtigung erteilt wurde; 

c) ersuchte die Generalversammlung den Generalsekretllr, 
nachdem sie darauf hingewiesen hatte, daß sie in Ziffer 11 
ihrer Resolution 481240 B um einen Bericht über die Liqui
dationsphase der Operation ersucht habe, ihr so bald wie 
möglich einen vorläutigen Bericht darüber vorzulegen, um ihr 
den Beschluß über die in Buchstabe b) erwlIImte Verao1agung 
zu erleichtern. 

49/468. FImmzIenmg der MIssIon der Venointen NatIonen 
ln HaIti 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994, auf 
Empfehlung des FlInften AUBSChusses18

0, unter Hinweis auf 
ihre Resolution 48/246 vom 5. April 1994 und bis zu ihrer 
Oberprofung des Berichts des Generalsekretärs über die 
Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Haiti"1 
und des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses 
fiIr Verwaltungs- und Hat'shaltsfragen, 

a) nahm die Generalversammlung Kenntnis von dem Be
tmg in Höhe von 1.347.(00 US-Dollar brutto (1.217.900 Dollar 
netto) fiIr den Zeitraum vom 1. August bis 31. Dezember 1994 
und dem Betmg in Höhe von 9.509.300 Dollar brutto 
(9.063.400 Dollar netto) fiIr den Zeitraum vom 1. Dezember 
1994 bis zum 28. Februar 1995, die vom Beratenden AUBSChuß 
fIIr Verwaltungs- und Haushaltsfragen in Übereinstimmung 
mit Resolution 48/229 vom 23. Dezember 1993 bereits geneh
migt wurden, sofern der Sicherheitsrat das Mandat der Mission 
der Vereinten Nationen in Haiti bis Ende Februar 1995 
verlängert; 

b) beschloß die Generalversammlung, als Ad-hoc-Rege-
1ung filrdenZeitraum vom 1. August 1994 bis 31.Januar 1995 
den Betrag von 2036.700 Dollar brutto (1.844.100 Dollar 
netto) auf die Mitg1iedstaaten entspxechend der ZUS8!J!menset
zung der Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der 
Versammlungsresolution 43/232 vom 1. März 1989 festgelegt 
und von der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B 
vom 21. Dezember 1989, 45/269 vom 27. August 1991, 
46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 
23. Dezember 1992 sowie in ihrem Beschluß 48/472 A vom 
23. Pezember 1993 geändert worden ist, wobei auf einen Teil 
dieses Betrages, nämlich 1.693.560 Dollar brutto (1.533.409 
DoDar netto), den anteilmlißig auf den am 31. Dezember 1994 
endenden Zeitraum entfallenden Betrag, die BeitragstabeIle fIIr 
das Jahr 1994182 angewandt wird, und auf den Restbetmg, das 

... Al49J1!I8, _ 8. 

m Al49J318 und A1Id.I und A1Id.11Korr.1. 
... SIebe Resolutionen 46/221 A und 48/223 A und BescbIuß 471456. 

heißt 343.140 DoDar brutto (310.691 DoDar netto) fIIr den 
Zeitraum vom 1. bis einschließlich 31. Januar 1995, die 
Beitragstabelle fIIr das Jahr 199518>; 

c) beschloß die Generalversammlung außerdem, daß im 
Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 
1955 das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im Stener. 
ausgleichsfonds aus den fIIr den Zeitraum vom 1. August 1994 
bis 31. Januar 1995 gebilligten veranschlagten EiMahmen aus 
der Personalabgabe in Höhe von 192600 Dollar auf die 
anteiligen Beitdlge der Mitgliedstaaten nach Buchstabe b) 
anzurechnen ist, wobei 160,151 DoDar davon anteiImlIßig auf 
den am 31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallen und 
der Restbetrag, das heißt 32.449 DoDar, auf den Zeitraum vom 
1. bis einschließllch 31. Januar 1995. 

49/469. Unterstfilznngskmrto ftIr Friedensslehen"'ß' ,bI
sitze 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 und auf 
Empfehlung des FlInften Ausschusses1

" 

a) genehmigte die Generalversammlung fIIr den Zeitraum 
vom 1. Januar bis 30. Juni 1995 dreihundertsechsundvierzig 
ständige Diens'I''Jsten, darunter einen Dienstposten der. BesoJ.. 
dungsgruppe 0-1 und einen Dienstposten der Besoldungs
gruppe P-5 fIIr die AhteiIung Finanzierung von Friedenssiche
rungseinslltzen sowie einen DieIlStpOSten der Besoldungs
gruppe 0-1 und einen Dienstpos/eD der Besoldungsgruppe P-5 
fIIr die Bescbaffungsstelle fIIr Feldmissionen, die zuvor aus 
den MitteJn fIIr Zei1personaI finanziert worden waren, und die 
Bet'behaltung der verbleibenden aus dem Unterstntzungskonto 
fIIr Friedenssicherungseinslltze finanzierten eimmd_bzig 
Dienstposten fIIr Zeitpersonal, insgesamt einen Betrag von 
14.105.900 US-DoDar, der wie in Anhang I des Berichts des 
Generalsekretllrs'8S beschrieben auf die Hauptabteilungen und 
Bereiche aufmtellen ist; 

b) stellte die Generalversamm1ung fest, daß die ver
tmgIichen Regelungen fIIr Personal, das ausdrilcklich fIIr aus 
dem Unterstlltzungskonto finanzierte Dienstposten eingestelh 
wurde, rasche Anpassungen im Falle einer Verringerung der 
nach den derzeitigen Regelungen zur VerfI1gung stehenden 
FinAnzmiUel vorsehen; 

c) genehmigte die Generalversamm1ung fIIr einen Zeit
raum von _hs Monaten aus den Mitteln fIIr Zeitpersonal 
einen Betrag von 86.(00 DoDar fIIr die Position eines Sonder
beraters des Generalsekretärs sowie fIIr einen Zeitraum von 
drei Monaten Mittel fIIr fiberstunden (52500 DoDar), Dienst
reisen (30.(00 DoDar), Aus- und Fortbildung (132400 DoDar) 
und Zeitpersonal (77.900 Dollar); 

d) ersuchte die Generalvcnammbmg den Beratenden Aus
schuß fIIr Verwaltungs- und Haushaltsfragen, ihr bis zum 
15. März 1995 einen vollstlindigen Bericht lIber die Verwal· 
tung und Finanzierung von Tiltigkeiten zur Unterstiltzung der 
Friedenssicherungseinsl!tz vorzulegen und dabei besonderes 
Augenmerk auf das Erfordernis operativer Flexibilität zur 
Berücksichtigung des sich wandelnden Unletstnmmgsbedarfs 

'" Siebe Reso_ 49/19 B. 
, .. A/49/803. _ 5. 

'" Al49n17 undKmr.l und 2. 



sowie auf die BegdJndung des Gesamt-Dienstpostenbedarfs in 
diesem Bereich zu legen. 

49/470. Neuzuonlmmg von BeIarus und der UkraIne zu 
der In ZIffer 3 c) der Resolution 43/232 der Ge
neralversammlung genannten Groppe von MIt· 
gliedstaaten 

Auf ihrer 95. Pleuarsitzung am 23. Dezember 1994 und auf 
EmpfebIung des FilDfbm AUS"ChllsseslBO beschloß die General· 
versammlung. 

a) ausnahmsweise davon auszugehen, daß alle per 1. Ja
nuar 1995 und fIlr 1995 bestehenden Zahlungsrllckstlinde von 
Belarus und der Ukraine bei der Finanzierung der Friedens
sichernngseinsä' re Umstllnden ZIlZlIlIchreibe sind, die sich der 
Kontrolle dieser Staaten entziehen. und daß sich somit die 
Frage der Anwendbarkeit des Artikels 19 der Charta der 
Veteinten Nationen hez!lglich des Verlusts des Stimmrechts in 
der Generalversammlung in dieser Hinsicht nicht stellt; 

b) Belarus und die Ukraine aufzufordern, während der 
wiederaufgenommenen neunun.hierzigslen Thgung der Gene
ralversammlung Vorschllige fIlr die Behandhmg ihrer Zah
hmgsriIckstlind bei der Finanzierung der Friedenasicherungs
einsätze auszuarbeiten; 

c) die Behandlung von Punkt 132 b) ihrer Tagesordnung 
auf ihrer wiederaufgenommenen nennundvieIzigsten 'Thgung 
fortzusetzen. 

, .. N49/821. Zllrer7. 

4914:&3. GewIIbnmg des Beobaehterslatos an die von der 
Organfsatlon der afrIkanIsehen EInhelt undIocIer 
der Uga der arabischen Staaten anerkannten 
lIlItionalen Befteiuugsbewegungen 

Auf ihrer 84. Pleuarsitzung am 9. Jlezemher 1994 beschloß 
die Generalversamm1ung auf Empfehlung des Sechsten A\I8oo 
schosses'" und Kenntnis nehmend von dI'I!! Bericht des 
Cleneralsekreti Ilber die GewIIlu:nng des Beohachterstatus an 
die von der Organisation der afrikanischen Binltclt undIoder 
der Liga der arablschen Staaten anerkannten nationalen Befrei
ungsbewegungen .... diese Frage auf einer spIIteten 'Thgung der 
Generalversammlung weiter ZU behandeln. 

491424. Antrag anf ein Gutachten des Internatlonalen 
GerIchtshofs 

Auf ihrer 84. Pleuarsitzung am 9. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Sechsten Aus
sclm IJI. den Punkt "Antrag auf ein Gutachten des Interna
tionalen Gerichtshofs" auf einer späteren 'Thgung der General
~ersammlung weiter zu bfohandeln 

'" N49f134. ZIIrer 8. 
... N4913'1S • 
... N49n45, ZIIrer 6. 
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4'/471. Fimmzlerung des Internatlonalen Gerldds zur 
Verfolgung der Verantwottllchen ftIr die seit 19!Il 
Im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien !Je. 
gangenen schweren Verstöße gegen das JumumItl!. 
re Villkerreeht 

Auf ihrer 95. Pleuarsitzung am 23. Dezl'lllher 1994 beschloß 
die Generalversamm1ung auf Empfehlung des Fflnften Aus
schusses"". den GeneraIsekretIi zu ermllchtigen, Verpflichtun
gen in Höhe des znsätzlichen Betrags von 7 Millionen tJS..Dol-
1ar einzugehen, nm es dI'I!! Internationalen Gericht zur 
Verfolgong der Verantwortlichen fiIr die seit 1991 im H0heits
gebiet des ehemaligen Jngoslawien begangenen schweren 
Verstöße gegen das hnmanitllre Völkerrecht zu ermöglichen, 
seine Tätigkeit bis 31. MlIrz 1995 forlZUsetzen. wbeschadet 
etwaiger BeschlUsse, die die Generalversammlung im Hinblick 
auf Banshalts- und Verwaltungsfragen und den Finanzierungs
modus faßt, und die Behandlung dieser Frage vor dI'I!! 
28. Februar 1995 wiederaufmnehmen. 

4'/472. Berleht des WIrtsebafts. und SozIaIrats 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 nahm die 
Generalversamm1ung auf Empfehlung des Fflnften Aus
schusses'" Kenntnis von den Kapiteln I, VI (Abschnitt E>.IX. 
XI, xn und xvn des Wirtschafts.. und SozinIrats. 

187 N49/81O, ZIIrer7. 
188 N49I67O. ZIIrer 4. 

49/425. CbeIptlifuug des Verfahrens gemlIß ArtIkel n des 
Statuts des Verwaltnngsgerlclds der Veteluten 
Nationen 

Auf ihrer 84. Pleuarsitzung am 9. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Sechsten 
Ausschusses'" und nach Kenntoisnabme des Berichts des Ge
neralse1aetiirs 193, 

a) auf ihrer fllnfzigsten 'Thgung die Streichung des Arti
kels 11 des Statuts des Verwa1tungsgerichts der Vereinten 
Nationen und alle damit znsammenhiingenden Änderungen, 
die sich daraus mgeheo, im Lichte der während ihrer neunund
vierzigsten 'Thgung bei der Refonn der internen Rechtspflege 
im Sekretariat der Vereinten Nationen erzielten FortschrlUe zu 
bebandeIn; 

b) den Punkt "Oberprufung des Verfahrens gemIIB 
Artikel 11 des Statuts des Verwalnmgsgerichts der Vmeinten 
Nationen vorgesehenen Verfahrens" in die vor1llufige 'IlIges
ordnung ihrer fllnfzigsten Thgong aufzunehmen. 

'" N49n46, ZIIrer 8 • 
'" NC.6I49f2. 




